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b) Bildung des Wandfchlufl'es.

Der W'andfchlufs der Eifengerippe kann auf zweierlei Weife hergef’cellt werden:

entweder durch blofse Ausfüllung der Gefache, oder durch Verblendung mit oder

ohne Ausfüllung derfelben. Im erfieren Falle bleibt das Eifen an beiden Seiten

fichtbar, im zweiten nur an einer Seite, oder es if’c allfeitig verdeckt.

Die Verblendung des Eifengerippes widerfpricht zwar dem oft betonten Grund-

fatze, den Stoff der Conftruction auch in der formalen Durchbildung zur Geltung zu

bringen; fie kann aber aus praktifchen Gründen unbedingt erforderlich werden: die

einfeitige Verblendung aus Rückficht auf die Bewohnbarkeit der Räume, die all-

feitige, um das Bauwerk möglichf‘c feuerficher zu machen. Auch andere Gründe

können für die Ausführung einer Verblendung mafsgebend fein, fo die Rückficht

auf den Anfchlufs an einen fchon im Maffivbau vollendeten Theil eines Gebäudes.

Am wenigften ftichhaltig ift der allerdings am häufigften geltend gemachte Grund

der Schwierigkeit der formalen Behandlung der Eifen-Conftruction, gegenüber der

'l'hatfache, dafs fehr gelungene Eifen-Fachwerkbauten mit in allen Theilen fichtbarem

Eifen, insbefondere in Frankreich, zur Ausführung gelangten. Wie fp'alter noch zu

erörtern ift‚ läfft fich mit einer folchen Ausbildung der Aufsenfeiten eines Gebäudes

recht wohl eine innere Verblendung vereinigen, da das Sichtbarlaffen des Eifens im

Inneren nur in befonderen Fällen mit Recht verlangt werden, bei Wohnräumen aber

wenig Anklang finden dürfte, wefshalb auch bei den nur ausgemauerten Fachwerken

an der Innenfeite das Eifen gewöhnlich, fo fern es fich nicht um ganz unter—

geordnete Räume handelt, unter Putz oder Holzverkleidung verborgen wird.

Die Ausfüllung der Gefache wird meif’c mit Mauerwerk aus künftlichen Steinen

hergeftellt; feltener kommen Gyps, Beton, Quader oder Bruchfteine in Anwendung.

Bei den in Kap. 10 zu befprechenden, mit Rückficht auf bequemes Auseinander-

nehmen und Wiederzufammenfügen conftruirten Fachwerkwänden benutzt man auch

verfchiedenartige künftliche Platten.

Unter den künftlichen Steinen werden vorzugsweife die Backf’ceine verwendet,

bei befferen Ausführungen die Verblender, oft unter Bildung von Muttern aus ver-

fchiedenfarbigen oder glafirten Steinen. Auch benutzt man häufig, der befferen Wärme-

haltung wegen, Hohlfteine. Diefe jedoch, wie die harten Verblender, bieten für die

Ausmauerung die Schwierigkeit, dafs fie froh fchlecht zuhauen und daher fchwer an

die vorfpringenden Eifentheile, wie Winkellafchen, Niet- und Schraubenköpfe u. f. w.

anfchliefsen laffen. Aus diefem Grunde hat man an Stelle derfelben auch Schlacken-

Heine (aus granulirter Hochofenfchlacke 540) verwendet, welche in frifchem Zuflande

leicht bearbeitbar find und welche eine angenehme lichtgraue Farbe befitzen, die

allerdings nicht für alle Fälle befriedigen dürfte.

Die gewöhnliche Ausmauerungsftärke ift 1/2 Stein; doch kommen in Gefachen

von Walzeifen auch 1/4 und 1 Stein vor, bei genieteten Ständern auch noch

gröfsere Dicken. Von den gegebenen Steinmafsen find die gering-lizen Abmeffungen

der Walzeifenforten abhängig. Da man nun die Steine gern von den Flanfchen

umfaffen läfft, was man übrigens nicht ganz durchführen kann, da man fonft fait

nur I—Eifen verwenden müffte, fo ergiebt fich, dafs beim deutfchen Normal—Ziegel-

format der lichte Raum zwifchen den Flanfchen für 1/2 Stein fiarke Ausmauerung

MU) Siehe: Blätter für Architektur und Kunfthandwerk, _]ahrg. !, S. 133.
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Fig— 5405“)- mindel’cens 12cm betragen follte, welchem Mafs Nr. 14 der

»Deutfchen Normal-Profile von I-Eifen« entfpricht.

Die Breite der zumeift in Frankreich verwendeten Backfteine (brique:

de ßourgogne“‘) beträgt nur 11 cm, woraus fich die im Allgemeinen etwas

leichtere Conftruction der franzöfifchen Eifen—Fachwerkwände von 1/2 Stein

Stärke erklärt.

mitunter abwechfelnd in 1/4 Stein Stärke vorgefetzt, wobei

fich eine Wanddicke von 3/4, bezw. 1 Stein ergiebt. Ueber

die Art, wie man verfahren kann, um einen Verband mit

der nur 1/4 Stein dicken Hintermauerung herzuf’rellen, wenn

die Verblendung in allen Schichten 1/2 Stein ftark gemacht

wird, vergl. Art. 218 (S. 259).

Die Ausmauerung der Gefache auf 1/4 Stein Stärke er—

fordert eine enge Ständerf’cellung. Will man diefe weit haben,

fo find befondere Vorkehrungen nothwendig.

Ein Beifpiel für Letzteres zeigte ein Gebäude der Parifer \Veltaus-

(teilung von 1878. Zwifchen die in 1,5!!! Abfland gefiellten‚ 80 mm hohen

I—EifenStänder waren beiderfeitig Quadrateifen-Stäbe eingefchaltet, deren Ver-

bindungsftücke durch die aus Flacheifen gebildeten Riegel getragen wurden

(Fig— 540 "”).

Die Bildung von Riffen an den Anfchlufsftellen des Mauerwerkes an die

Ständer wird nur in Folge von Wärmeveränderungen eintreten können; diefe werden

aber zumeilt geringer ausfallen, als bei den Holz—Fachwerken, wo fie eine Folge

des Schwindens des Holzes find. Wird Cement—Mörtel zum Vermauern der Steine

benutzt, fo empfiehlt es fich, die Berührungsftellen mit dem Eifen nicht mit

Oelfarbe anzuf’treichen, da Cement mit dem Eifen fich gut verbindet, was durch den

Anfirich verhindert werden würde. Für die frei bleibenden Eifenflächen ift dagegen

Oelfarbenanftrich ein fehr gutes Schutzmittel.

Befondere Mafsregeln, um ein Herausfallen der Ausmauerung aus den Ge—

fachen zu verhüten, werden gewöhnlich nicht für nothwendig gehalten. Im

Uebrigen dienen hierfür in den meiften Fällen vortrefflich die das Mauerwerk um-

faffenden Flanfche, welche auch den Luftdurchzug verhindern, wenn die Zwifchen-

räume gut verkittet werden, was. fchon mehrfach als nothwendig bezeichnet wurde,

um Bildung von Sammelftellen fiir die Feuchtigkeit zu umgehen.

Weitere Mittheilungen über die Ausmauerung der Gefache mit Backfteinen

oder anderen Stoffen find mit Rücklicht auf das über diefen Gegenf’cand in Kap. 6

unter Art. 166 bis 170 (S. 190 bis 195) Gefagte nicht nothwendig.

Die nur ausgefüllten Eifen-Fachwerkwände haben, auch bei gröfserer Dicke

als 1/2 Stein, den Nachtheil, dafs in Folge der guten Wärmeleitungsfähigkeit des Eifens

bei eintretender Wärmeerniedrigung an demfelben fich Feuchtigkeit im Inneren

der Gebäude niederfchlägt. Dies macht fich auch geltend, wenn die Innenfeite der

Wände mit einem Putzüberzug verfehen ift. Es wird jedoch durch eine auf der

Innenfeite ausgeführte Verblendung verhindert, am heiten, wenn diefe durch einen

Zwifchenraum von der Ausmauerung getrennt if’c. Namentlich erfcheint dies bei

 

 
  

 
5“) Nach CHABA1' (in: La ßr1'que et la tern cuite. Paris 1881. S. nö) find die Maße diefcr Backlieine

0,21 )( 0,„ )( 0,054 "‘. Die mit: Sorte der 6riques d: Vaugirard mifl't 0‚„ X 0,„ )( 0,05m.

542) Nach: Gaz. des are/|. 1879, S. 180.
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nur 1/2 Stein Stärke der letzteren zweckmäfsig. Die innere Verblendungsmauer kann

hierbei ebenfalls 1/2 Stein Hark gehalten werden und wird in angemeffener Weife zur

Erhöhung ihrer Standfähigkeit mit der Fachausmauerung zu verbinden fein.

Auch andere VVand-Conftructionen können zur Herfiellung der inneren Ver-

blendung benutzt werden.

Beim Neubau eines Kinder-Hofpitals für anfieckende Krankheiten in der Charité zu Berlin543)

wurde das EifenFachu-erk der Umfaffungswände 1/2 Stein fiark mit gelochten Verblendem ausgemauert und

innen in 4cm Abftand mit einer 4cm dicken, nach dem in Kap. 10 zu befprechenden Syftem [Manier aus-

geführten Wand verkleidet. Bei diefem Bauwerk wurde Eifen-Fachwerk wegen des für die Gründung

eines Maff1vbaues grofse Schwierigkeiten bietenden Baugrundes und um das Einniften von Anfleckungs-

Hoffen möglichft zu verhindern, gewählt.

Schon Vz'o/lel—le-Duc 5“) hat aus dem oben angegebenen Grunde

die Anwendung einer inneren Verblendung empfohlen, und zwar fo,

dafs die \Valzeifen bis zur Mitte der 1 Stein ftarken Backf’teinwand

reichen, welche nach aufsen noch mit Fayence—Platten von 50m Stärke

verkleidet if’t (Fig. 541). Die Gefammtdicke der Wand, bei welcher

die Eifen-Confiruction äußerlich fichtbar bleibt, berechnet fich hierbei,

einfchl. inneren Putzes, auf 29 bis 30 cm, für das deutfche Normal-

Ziegelformat dagegen auf etwa 32 cm.

Durch eine äußere Verblendung wird durch das Verdecken des Eifens der

Wand das Kennzeichnende der Erfcheinung genommen, dagegen ein nicht zu unter-

fchätzender Vortheil erreicht, der darin bef’teht, dafs die Eifen—Con

ftruction gegen die in Volumenveränderung fich geltend machenden

Einflüffe des Wärmewechfels mehr gefchützt wird, als bei innerer Ver-

blendung.

Die äufsere Verblendung kann in Quadern, in den verfchiedenen

Backfteinarten oder anderen künfilichen Steinen ausgeführt werden,

auch in den in Art. [76 (S. 199) befprochenen Platten von F. Calons

in Effen.

Bei einigen von I('unnbenn in Effen und Umgegend ausgeführten Eifen-Fachwerk-

 

bauten ift eine äufsere Verblendung von Backfteinen in Anwendung gekommen. Die aus

flach gelegtem u-Eifen hergeflellte Schwelle ift fo breit gemacht werden, dafs auf ihr

fowohl das ausgemauerte Eifen—Fachwerk, als auch die Verblendung Platz finden (Fig. 542).

Die Ausführung in Eifen-Fachwerkhau wurde hier um der Vortheile willen gewählt,

welche derfelbe bei eintretenden Senkungen, die hier des vom Bergbau unterwühlten

Bodens wegen zu erwarten find, für die \Viederherflellung der wagrechten Lage durch

Hebung bietet (vergl. Art. 220, S. 267).

Ein Beifpiel einer äufseren Quaderverblendung liefert ein Gefchäfts— und Wohnhaus

für einen Juwelier in Paris (Fig. 543 u. 5445“), bei welchem das Obergefchofs mit Hilfe

von Eifen-Fachwerk ausgeführt ift, fo dafs hier die Strafsenwand nur 20 cm flark gemacht 1/50 n. Gr.

 

 

werden konnte. Die Rahmen und Schwellen find ganz in Stein eingebettet.

Aeufsere Verblendung mit Ziegel—Rohbau unter Hinzunahme von Sandftein und Stiftmofaik zeigen

die Hallenwände der Halteftelle »Börfe« der Berliner Stadtbahn“°). In 9m Axenabftand find je zwei

aus Blech und LEifen zufammengenietete Hauptftänder in 1,7m Entfernung .

aufgeftellt, zwifchen welchen noch zwei Zwifchenftänder aus [—Eifen Reben. Flg' 543'

Allen Ständern entfprechen Dachbinder. Sie find durch auf ihre Aufsen- W %////%

feite gelegte Rahmen aus [-Eifen verbunden. Die Anordnung doppelter % '

Hauptfländer, welche den auf die Wand und das Hallendach wirkenden 1]„„_ (;,_

3“) Siehe: MEHLHAUSEN. Das neue Kinderhofpital fiir anfleckende Krankheiten in der Charité. Berlin 1888. S. 9.

5“) In: Entreh'nls fur l'arc/u'tedure. Bd. :. Paris 1872. S. 333.

545) Nach: Encyclopedia d'arc/r. 1874, S. 46 11. P1. 194. 203.

746) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 463 u. Taf. 13.
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Fig. 5445“)-

 
Winddruck aufzunehmen haben und defshalb befonders forgfältig verankert find (vergl. Art. 220, S. 267),

war durch die in den Pfeileraxen erforderlichen Rauchrohre bedingt. Auf der ebenfalls in Ziegel-Rohbau

hergeftellten Innenfeite der Hallenwände find die Ständer fichtbar gelaffen.

Werden die Eifentheile der Fachwerkwände mit äußerer Verblendung auf der

inneren Wandfeite mit Putz überzogen, wie dies die Regel bilden dürfte und auch

bei einigen der eben befprochenen Beifpiele vorauszufetzen iit, fo erhält man den

Uebergang zur allfeitigen Verblendung. Für den Putz empfiehlt (ich befonders die

Anwendung von Portland-Cement-Mörtel.

Die 12 cm fiark ausgemauerten Fachwerkwände der Seine-Speicher zu Paris find beiderfeitig mit

Gyps fiark überzogen“’).

Die allfeitige Umhüllung des Eifen-Fachwerkes mit Mauerwerk ift, wie fchon in

Art. 230 (S. 292) erwähnt wurde, durch die Abficht, möglichft feuerficher zu bauen,

befonders begründet. Selbf’tredend mufs dann das Mauerwerk felbft aus feuer-

beftändigen Steinen beftehen, wenn durch fie das Eifen genügend gefchützt werden foll.

An Stelle von fcharf gebrannten Backf’ceinen empfiehlt fich für diefen Zweck auch

der Cement-Beton, deffen bedeutende Druckfeftigkeit in Verbindung mit der Zug-

feftigkeit des Eifens, an welchem er gut haftet und mit dem er nahezu gleichen

Ausdehnungs-Co'éfficienten befitzt, Conftructionen von großer Widerftandsfähigkeit

liefert. Handelt es fich nur um die Herf’cellung von dünnen Wänden diefer Art, fo

ergeben fich die in Kap. 10 zu befprechenden Manier—Wände oder die vom ameri-

kanifchen Ingenieur W. E. Ward ausgeführten, 6,3 cm dicken Wände von Cement-

Beton mit 6 mm itarken Rundeifeneinlagen“‘*).

c) Schlufs.

Von einer architektonifchen Ausbildung des Eifen-Fachwerkbaues kann felbfiz-

verf’tändlich nur die Rede fein, wenn das Eifengerippe ganz oder zum größten Theile

547) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 510.

543) Siehe: Building :::-ws, Bd. 45, S. 263. — Mom'tmr des arch. x884, S. so. — Baugwksztg. 1884, S. 306. — La

femar'ne dt: can/Ira, Jahrg, 10, S. 351.
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